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Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH   

Stellungnahme vom 10.05.2012  Kommentierung 

 

 Die im Bebauungsplan ausgewiesenen öffentlichen Verkehrsflächen sind 
ausreichend bemessen, um die erforderlichen Trassen für Elektroleitungen (20 
kV, 1 kV, Telekommunikation und Beleuchtung) und Glasfaserleitungen aufzu-
nehmen. Die Anordnung der Baumstandorte steht einer geradlinigen Verlegung 
der vorgenannten Leitungen nicht entgegen. 
In den Bebauungsplan wird ein Hinweis aufgenommen, wonach sämtliche Ver- 
und Entsorgungsleitungen so zu verlegen bzw. durch Schutzvorkehrungen zu 
sichern sind, dass keine gegenseitige Beeinträchtigung von Bäumen und 
Sträuchern mit Leitungstrassen stattfindet. 
Die Ausführungen zur provisorischen Trafostation betreffen nicht den 
Regelungsinhalt des Bebauungsplans. Sie sind nur für die Umsetzung der 
Planung relevant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zur Fernwärmeversorgung werden zur Kenntnis genommen. 
Änderungen oder Ergänzungen des Bebauungsplans sind aufgrund der 
Fernwärmeversorgung nicht erforderlich. 
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Die Ausführungen zur Wasserversorgung werden zur Kenntnis genommen. 
Änderungen oder Ergänzungen des Bebauungsplans sind aufgrund der 
Wasserversorgung nicht erforderlich. 
 
In den Bebauungsplan wird ein Hinweis aufgenommen, wonach sämtliche Ver- 
und Entsorgungsleitungen so zu verlegen bzw. durch Schutzvorkehrungen zu 
sichern sind, dass keine gegenseitige Beeinträchtigung von Bäumen und 
Sträuchern mit Leitungstrassen stattfindet. Die Kostentragung für Änderungen / 
Sicherungen an Versorgungsanlagen und -leitungen, die durch die 
Bauleitplanung bedingt sind, wird nach bestehenden Verträgen bzw. 
gesetzlichen Bestimmungen geregelt. Ergänzend wird ein Hinweis 
aufgenommen, wonach die Träger der Ver- und Entsorgung frühzeitig über den 
Beginn und Ablauf der Erschließungs- und Baumaßnahmen zu unterrichten 
sind, und eine Koordination der Arbeiten zu gewährleisten. 
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Nachbarschaftsverband Heidelberg / Mannheim   

Stellungnahme vom 02.05.2012  Kommentierung 

 
 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. es ergeben sich keine 
Planänderungen. 

 
Deutsche Telekom Technik GmbH   

Stellungnahme vom 25.04.2012  Kommentierung 

 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
In den Bebauungsplan wird ein Hinweis aufgenommen, wonach sämtliche Ver- 
und Entsorgungsleitungen so zu verlegen bzw. durch Schutzvorkehrungen zu 
sichern sind, dass keine gegenseitige Beeinträchtigung von Bäumen und 
Sträuchern mit Leitungstrassen stattfindet. Die Kostentragung für Änderungen / 
Sicherungen an Versorgungsanlagen und -leitungen, die durch die Bauleit-
planung bedingt sind, wird nach bestehenden Verträgen bzw. gesetzlichen 
Bestimmungen geregelt. Ergänzend wird ein Hinweis aufgenommen, wonach 
die Träger der Ver- und Entsorgung frühzeitig über den Beginn und Ablauf der 
Erschließungs- und Baumaßnahmen zu unterrichten sein, und eine Koordi-
nation der Arbeiten zu gewährleisten. 
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VRN GmbH   

Stellungnahme vom 23.04.2012  Kommentierung 

 
 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. es ergeben sich keine 
Planänderungen. 

 
 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Gesundheitsamt   

Stellungnahme vom 18.04.2012  Kommentierung 

 
 

 Die im Bebauungsplan festgesetzten baulichen und sonstigen geltenden 
Vorschriften zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen haben als 
Bestandteil der kommunalen Satzung direkte Rechtswirkung für jeden 
Bauherrn und sind damit zu beachten. 
Im Rahmen der Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplans hat sich der 
Gadamerplatz als Standort für die Errichtung einer Schule herauskristallisiert. 
Des Weiteren sollen an diesem Standort eine Kindertagesstätte und ein 
Bürgerschaftliches Zentrum angesiedelt werden. Der Gadamerplatz und die 
vorgenannten Nutzungen werden aus dem laufenden Verfahren 
ausgeklammert und aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans 
herausgenommen, da bezüglich der städtebaulichen und architektonischen 
Ausgestaltung noch kein abschließender Konsens gefunden werden konnte. 
Das Verfahren für diese Gemeinbedarfsfläche soll zu einem späteren Zeitpunkt 
als gesondertes Verfahren neu aufgenommen werden. 
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EnBW Regional AG   

Stellungnahme vom   Kommentierung 

 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. es ergeben sich keine 
Planänderungen. 

 
 

Amprion GmbH   

Stellungnahme vom 11.04.2012  Kommentierung 

 
 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. es ergeben sich keine 
Planänderungen. 
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Polizeidirektion Heidelberg   

Stellungnahme vom 09.05.2012  Kommentierung 

 
 

 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorschläge aus kriminalpräventiver Sicht wurden, soweit sie von 
städtebaulicher Relevanz sind, bereits im Rahmen der Fortschreibung des 
städtebaulichen Rahmenplans so weit als möglich berücksichtigt. 
 
Weitergehende Festsetzungsmöglichkeiten auf Grundlage des § 9 BauGB sind 
nicht gegeben. 
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Dem Wunsch nach Weiterleitung der Vorschläge zur Kriminalprävention an die 
jeweiligen Planungs- und Architekturbüros wird im Rahmen der Umsetzung der 
Maßnahme entsprochen. Gleiches gilt für den Hinweis auf die Checkliste zur 
städtebaulichen Kriminalprävention. 
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Wehrbereichsverwaltung Süd   

Stellungnahme vom 16.05.2012  Kommentierung 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die Lage des Plangebiets im Einwirkungsbereich des 
militärischen Flugplatzes Heidelberg und der Hinweis auf das beigefügte 
Merkblatt werden entsprechend dem Wunsch der Wehrbereichsverwaltung Süd 
in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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IHK Rhein-Neckar   

Stellungnahme vom 18.05.2012  Kommentierung 

 

 Durch die im Bebauungsplan enthaltenen Festsetzungen einer vertikalen 
Gliederung ist sichergestellt, dass in den geplanten Mischgebieten auch 
tatsächlich eine gemischte Nutzung entsteht. 
Aus der Stellungnahme der IHK Rhein-Neckar ergeben sich somit keine 
weitergehenden Planänderungen. 
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Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 

  

Stellungnahme vom 16.05.2012  Kommentierung 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu "Geotechnik": 
in der Stellungnahme vom 18.03.2005 wurde folgendes ausgeführt: 

 
 
Der Bebauungsplan enthält bereits einen Hinweis auf den setzungs-
empfindlichen Baugrund im Plangebiet. Der Hinweis wird entsprechend den 
vorstehenden Ausführungen ergänzt. 
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In den Bebauungsplan wird ein Hinweis auf die Lage des Plangebiets im neu 
abgegrenzten Wasserschutzgebiet "Rheinau" der MVV aufgenommen. 

Ursprünglich im Plangebiet vorhandene Bodenbelastungen wurden bereits im 
Rahmen des Bodenmanagements beseitigt. 
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Stadt Heidelberg, Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht 
und Energie 

  

Stellungnahme vom 22.05.2012  Kommentierung 

 
 

  
 
 
 
zu 1. "Regenwasserbewirtschaftung": 
Der § 9 des BauGB stellt keine Ermächtigungsgrundlage für die Festsetzung 
von Abflussbeiwerten dar. Deshalb wurde unter Punkt 4 der textlichen 
Festsetzungen auf nach BauGB mögliche Forderungen hingewiesen: Die 
Versickerung von unverschmutztem Niederschlagswasser auf dem Grundstück 
ist vorrangige wasserwirtschaftliche Zielsetzung. Die Einleitung in die in der 
Planzeichnung festgesetzten Flächen stellt die Möglichkeit eine Notüberlaufs 
dar, wenn die vollständige Versickerung nicht möglich ist. Weiterhin wird auf die 
Mehrfachfunktion der Flächen hingewiesen. 
Da die Festsetzung eines Abflussbeiwerts nicht möglich ist, wird ergänzend 
unter "Hinweise" auf die Planungsidee der Einleitung in die Versickerungs-
becken im Langen Anger hingewiesen, die allerdings nicht eingefordert werden 
kann. 
An den bisherigen Festsetzungen und Hinweisen hinsichtlich der Nieder-
schlagswasserbewirtschaftung wird daher weiterhin festgehalten. 
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Zu 2. "Baumpflanzungen": 
Auf die Stellungnahme zum Schreiben des Naturschutzbeauftragten wird 
sinngemäß verwiesen. 

Zu 3. "Energieaspekte und Dachbegrünung": 
Die aus dem Bebauungsplan für den 1.Bausabschnitt übernommenen Fest-
setzungen schließen Solaranlagen nicht aus, sondern ermöglichen deren 
Aufstellung unter der Voraussetzung, dass sich die Module in den Gesam-
tentwurf einfügen. 
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Naturschutzbeauftragter der Stadt Heidelberg   

Stellungnahme vom 10.05.2012   Kommentierung 

 
 

 Zielsetzung der getroffenen Festsetzungen ist es, dem Bürger und den 
betroffenen Bauherren grundsätzlich den angestrebten Gebietscharakter zu 
vermitteln. Neben gestalterischen Festsetzungen wird dies vor allem durch 
Festsetzungen zur Bepflanzung erreicht. Die Forderung nach der Festsetzung 
konkreter Baumstandorte muss daher auch mit einer Angabe der vorge-
sehenen Baumarten eingehen. 

Angaben zur Bepflanzung erfolgen u.a. für die Dachbegrünung in sehr 
detaillierter Form. Es widerspricht den Regeln der Gleichbehandlung, innerhalb 
eines Bebauungsplans mit unterschiedlichen Wertungsmaßstäben zu arbeiten. 
Auch wäre es nicht zielführend, die Bebauungsplangebiete (1.BA; 2.BA) 
unterschiedlich zu behandeln.  

Die Kriterien für die Artenauswahl sind seit Jahren bekannt und Grundsatz 
jeder Planung in der Bahnstadt. Für den 1. BA wurde auf Grundlage der 
vorhandenen Planungen eine Pflanzliste erarbeitet, die jetzt auch für den 2. 
Bauabschnitt Verwendung findet. Maßgeblich für die Pflanzenauswahl waren 
u.a. auch die zum Teil extremen Standortbedingungen.  

Es wird nicht in Abrede gestellt, dass eine gewisse Variabilität und auch 
Ausweichmöglichkeit vorhanden sein muss. Die Vielfalt der Pflanzliste und 
damit die Pflanzliste selbst sollen zum gegenwärtigen Zeitpunkt und bis zur 
Vorlage anderer Erkenntnisse erhalten werden. Es wird lediglich für den 
Langen Anger die Winterlinde Tilia cordata ,greenspire` ergänzt. 

Weiterhin wird jeweils nach jeder Aufzählung "u.ä." hinzugefügt. Das führt 
dazu, dass die Pflanzliste nicht abschließend ist, sich der Planer aber mit der 
Liste auseinander setzen muss und Abweichungen begründen muss. 
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Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V.   

Stellungnahme vom 05.05.2012  Kommentierung 

 
 

 Zielsetzung der getroffenen Festsetzungen ist es, dem Bürger und den 
betroffenen Bauherren grundsätzlich den angestrebten Gebietscharakter zu 
vermitteln. Neben gestalterischen Festsetzungen wird dies vor allem durch 
Festsetzungen zur Bepflanzung erreicht. Die Forderung nach der Festsetzung 
konkreter Baumstandorte muss daher auch mit einer Angabe der vorge-
sehenen Baumarten eingehen. 

Angaben zur Bepflanzung erfolgen u.a. für die Dachbegrünung in sehr 
detaillierter Form. Es widerspricht den Regeln der Gleichbehandlung, innerhalb 
eines Bebauungsplans mit unterschiedlichen Wertungsmaßstäben zu arbeiten. 
Auch wäre es nicht zielführend, die Bebauungsplangebiete (1.BA; 2.BA) 
unterschiedlich zu behandeln.  

Die Kriterien für die Artenauswahl sind seit Jahren bekannt und Grundsatz 
jeder Planung in der Bahnstadt. Für den 1. BA wurde auf Grundlage der 
vorhandenen Planungen eine Pflanzliste erarbeitet, die jetzt auch für den 2. 
Bauabschnitt Verwendung findet. Maßgeblich für die Pflanzenauswahl waren 
u.a. auch die zum Teil extremen Standortbedingungen.  

Es wird nicht in Abrede gestellt, dass eine gewisse Variabilität und auch 
Ausweichmöglichkeit vorhanden sein muss. Die Vielfalt der Pflanzliste und 
damit die Pflanzliste selbst sollen zum gegenwärtigen Zeitpunkt und bis zur 
Vorlage anderer Erkenntnisse erhalten werden. Es wird lediglich für den 
Langen Anger die Winterlinde Tilia cordata ,greenspire` ergänzt. 

Weiterhin wird jeweils nach jeder Aufzählung "u.ä." hinzugefügt. Das führt 
dazu, dass die Pflanzliste nicht abschließend ist, sich der Planer aber mit der 
Liste auseinander setzen muss und Abweichungen begründen muss. 
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Terranets BW GmbH   

Stellungnahme vom 13.04.2012  Kommentierung 

 
 

 
 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. es ergeben sich keine 
Planänderungen. 
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RNV GmbH   

Stellungnahme vom 08.05.2012  Kommentierung 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
Eine textliche Festsetzung der Verkehrsfläche "Grünen Meile" ist nicht 
erforderlich. Die zeichnerische Festsetzung reicht aus, um die für den Ausbau 
erforderlichen Flächen zu sichern. In der Planbegründung ist die Grüne meile 
und ihre Verkehrsfunktion beschrieben. 
Eine Festsetzung der Straßenbahn in der "Grünen Meile" als Besonderer 
Bahnkörper ist weder notwendig, noch möglich, da die Lage bislang noch nicht 
abschließend feststeht. Insofern ist auch keine Festsetzung als Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung vorgesehen. Vorrangige Aufgabe des Bebau-
ungsplans ist es, die für den späteren Ausbau erforderlichen Flächen als 
öffentliche Verkehrsfläche planerisch zu sichern. An der Festsetzung als 
öffentliche Verkehrsfläche wird weiterhin festgehalten. 
 
Der Bebauungsplan wird dahingehend ergänzt, dass Werbeanlagen im Bereich 
der ÖPNV-Haltestellen zulässig sind. 
 
Detailfragen zur Führung der Straßenbahn sind im Rahmen der Ausbauplanung 
für die "Grüne Meile" zu lösen. Auf Planungsebene des Bebauungsplans 
ergeben sich keine Änderungen. 
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Beteiligung der Öffentlichkeit   

Informationsveranstaltung am 24.04.2012   Kommentierung 

Gestaltung des Baublocks W 15
  

Von den Vertretern der mit der Ausgestaltung des Baublocks W15 befassten 
Baugruppe wurde folgendes vorgetragen: 

 Die Geschossigkeit wurde gegenüber der bisherigen Planung um ein 
Staffelgeschoss auf max. 5 Geschosse entlang des Langen Angers 
zurückgenommen. 

 Die Planung wurde durch die "Baugruppe" bis auf Grundrissebene 
abgestimmt und widerspricht nunmehr den Vorgaben des Vorentwurfs 
zum Bebauungsplan. Entlang des Langen Angers wird die Bauflucht der 
Randbebauung in 3 Teilbaukörper an Stelle von bisher 2 Teilbaukörpern 
aufgelöst. Durch die 3-Teilung entsteht eine Unterbrechung der 
Bauflucht von zweimal lediglich 9 m Breite bei Unterschreitung der nach 
Landesbauordnung vorgesehenen Abstandsfläche. Durch die 3-Teilung 
der Bauflucht und die nicht ausreichend vorhandenen Abstände wird 
eine zu massive Wirkung der Straßenrandbebauung befürchtet.  
9 m breite Baulücken entwickeln nicht die erhoffte Weitenwirkung. 
Günstiger erscheinen der Baugruppe und ihren Architekten die bisher 
angestrebten 18 (21) m bei einer Öffnung, die auch in einer großen 
Entfernung wahrgenommen werden. Die Vertreter der Baugruppe sehen 
die innere Erschließung, wie sie der Vorentwurf des Bebauungsplans 
vorgibt, sowohl in Bezug auf die Feuerwehrzufahrt und die Aufstellfläche, 
als auch auf die Zuordnung privater Freiflächen als ungünstig an. Die 
Erschließung liegt im Vorentwurf auf der Seite der Häuser, welche 
eigentlich die in der Größe gut dimensionierten Gärten aufnehmen 
könnte. Es wurde angeregt, die innere Erschließung in Nord-Süd-
Richtung wieder wie ursprünglich geplant zwischen die beiden zentralen 
Bauzeilen zu legen. Hiermit ist auch eine einfachere Zuordnung der 
Tiefgaragen zu den einzelnen Baufeldern möglich. 

 

  

Der Rahmenplan wurde zwischenzeitlich nochmals geändert. Der 
Bebauungsplan wurde an die geänderte Rahmenplanung angepasst. Damit 
bestehen keine grundsätzlichen Differenzen mehr zwischen dem 
Bebauungsplan und den Planungen der Baugruppe. 

Die 5-Geschossigkeit entlang des Langen Angers ohne zusätzliches 
Staffelgeschoss wird beibehalten. 
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Fuß- und Radwegekonzept 
Es wurde gebeten, bei der Ausgestaltung des Fuß- und Radwegekonzepts und 
der späteren Ausführung auf Barrierefreiheit zu achten. In diesem 
Zusammenhang wurden auch die Verbindungen zum Neuenheimer Feld und zur 
Kernstadt angesprochen. Es wurde gebeten, an den bisher beabsichtigten 
Brücken zum Bahnhof, zum Neuenheimer Feld über den Wehrsteg und am 
Bauhaus festzuhalten. Der Zustand der bestehenden Unterführung am alten 
Bahnbetriebswerk wurde bemängelt. 

Parkierungskonzept 
Aufgrund der ausschließlich in Tiefgaragen vorgesehenen Parkierung wird von 
einigen anwesenden Bürgern befürchtet, dass im Baugebiet zu wenige 
Besucherparkplätze zur Verfügung stehen werden. Da eine Bewirtschaftung der 
straßenbegleitenden Stellplätze vorgesehen ist, werden zusätzliche öffentliche 
Parkplatzangebote oder Sonderregelungen wie Besucherparkausweise am 
Wochenende gewünscht. 

 

 

 

 

 
Gemeinbedarfsfläche / Zeitpunkt der Realisierung / bauliche Ausgestaltung 
der geplanten Schule 
Es wurden Fragen zur baulichen Gestaltung des geplanten Schulgebäudes und 
zum geplanten Schulhof gestellt.  

 

 

 

 

 Die Anregungen zum Fuß- und Radwegekonzept werden bei der 
Ausführungsplanung sowie bei den weiteren Planungen in nachfolgenden 
Bauabschnitten berücksichtigt. Auf der Planungsebene des Bebauungsplans 
ergeben sich hieraus keine weiteren Änderungs- oder Anpassungs-
erfordernisse. 

 

 

Mit Herstellung der Gebäude ist gleichzeitig der für die jeweiligen Nutzungen 
erforderliche Parkierungsbedarf in Tiefgaragen nachzuweisen. Mit dem Erwerb 
einer Wohnung ist auch der zugehörige Tiefgaragenplatz zu erwerben. 

In allen den öffentlichen Straßen des Plangebiets bestehen Parkraumangebote 
für Besucher. Für diese öffentlichen Stellplätze ist eine Parkraumbewirt-
schaftung vorgesehen. 

Im Rahmen der Umsetzung des städtebaulichen Rahmenplans wurde auch die 
Thematik "Besucherstellplätze" behandelt. Es ist vorgesehen, an Standorten 
außerhalb des vorliegenden Plangebiets ergänzenden Parkraum für Besucher 
zu schaffen. Darüber hinaus bestehen Parkraumangebote im Bereich des 
Bahnhofs. 

 

Im Rahmen der Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplans hat sich der 
Gadamerplatz als Standort für die Errichtung einer Schule herauskristallisiert. 
Des Weiteren sollen an diesem Standort eine Kindertagesstätte und ein 
Bürgerschaftliches Zentrum angesiedelt werden. Der Gadamerplatz und die 
vorgenannten Nutzungen werden aus dem laufenden Verfahren ausge-
klammert und aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans herausge-
nommen, da bezüglich der städtebaulichen und architektonischen Ausge-
staltung noch kein abschließender Konsens gefunden werden konnte. Die 
Thematik ist daher im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens 
nicht mehr abwägungsrelevant. 

Das Verfahren für die Gemeinbedarfsfläche soll zu einem späteren Zeitpunkt 
als gesondertes Verfahren neu aufgenommen werden. 
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Die sonstigen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung vorgetragenen 
Anregungen betrafen nicht den materiellen Festsetzungsinhalt des 
Bebauungsplans, sondern Fragen der Verfahrensführung und der späteren 
Umsetzung bzw. der Zeitschiene für die Realisierung. Hieraus ergibt sich für 
den Bebauungsplan kein weiter Änderungs- oder Ergänzungsbedarf 
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LBBW Immobilien Development GmbH   

Stellungnahme vom 23.04.2012  Kommentierung 
zu Ihrer Frage nach Unterlagen zu W 2 folgende Informationen unsererseits: 
 
Das Bau- und Nutzungskonzept ist ein abgestimmter Stand und Bestandteil des 
Grundstückskaufvertrages und insofern für die Parteien bindend. Dieser kann 
demnach auch verwendet werden, auch wenn im Zuge der Bauantrags-
erstellung, die wir derzeit mit Hochdruck verfolgen, noch Weiterentwicklungen 
stattfinden werden. Die Visualisierung dagegen stellt nicht den aktuellen Stand 
dar und auch nicht den Stand des abgestimmten Bau- und Nutzungskonzeptes 
und soll nicht verwendet werden.  
 
Zum B-Plan folgendes: 
- mit TF1  bezeichnete 3-geschossige Bebauung (7/8/9) an der Promenade ist 
entsprechend W4 13m tief geplant - B-Plan erfordert in Teilen 14m 
- 4m Abstand zur Promenade ist eingehalten 
- Abstand zur angrenzenden Bebauung (10,11,12 / 6) mit 5,50m ist eingehalten 
(zu B-Plan jedoch 1m verschoben s.o.) 
- Baulinie wird in der o.g. 5,5 m breiten Durchwegung (GFL2) innerhalb des 
Bereiches des Baukörpers zur Baugrenze - damit würden 
Abstandsflächenüberschreitungen entstehen ! 
- unsere Eingänge 7/8/9 springen aktuell über die Baugrenze zum Hof hin hinaus 
 
- TF3a - 3,50m lichte Geschosshöhe endet aktuell innerhalb der 67m-
"Baugrenze" - sollte um 1,20m Richtung Langer Anger verschoben werden 
- aktuelle Planung sieht 3,50m RH nur im vorderen Bereich vor - rückseitig 
Wohnungen mit 2,57m ! 
- Gewerbe Haus 3 ausserhalb TF3a --> "Knödellinie" um Hausecke verschieben? 
für aktuelle Planung unerheblich. 
- TG-Einfahrt und Feuerwehreinfahrt liegt grob im gekennzeichneten Bereich 
- Brückenbau ist mit LH = 6,50m bezeichnet ? --> lichte Höhe ? - aktuelle 
Planung 4,70m - erforderlich für Feuerwehr 3,50m 
Wir bitten um Änderung des B-Planentwurfes entsprechend vorstehender 
Angaben. Bitte beachten Sie die beigefügten zeichnerischen Darstellungen. 
Eine .dwg haben wir zur Erleichterung Ihrer Arbeit mit angehängt.  

 Den Anregungen der LBBW Immobilien Development GmbH wird durch 
Übernahme in den Bebauungsplan entsprochen. Die zeichnerischen 
Festsetzungen werden zur öffentlichen Auslegung dem Bauantrag der LBBW 
Immobilien Development GmbH angepasst. 
Die vorgetragenen Anregungen und Bedenken werden somit berücksichtigt. 
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Erstellt im Auftrag der 
Stadt Heidelberg 
durch 
Bachtler  Böhme + Partner 
Kaiserslautern, Juni 2012 
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